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Der Sachverhalt des Betrugs nach 
dem Strafgesetzbuch, § 263 StGB, 
setzt voraus, dass eine Person sich 
oder einem Dritten einen rechtswid
rigen Vermögensvorteil verschafft 
oder zu verschaffen versucht. Bislang 
untersuchte die Fachliteratur ins
besondere Betrugsfälle, die durch 
Mitarbeiter der LeasingGesellschaft 
(„Unternehmensinterne“) begangen 
wurden,1) Betrugsfälle durch Unter
nehmensexterne fanden wenig Beach
tung.2) Nachfolgend werden deshalb 
nach einer Begriffsabgrenzung mög
liche Fälle „betrügerischer Handlun
gen“ von Unternehmensexternen auf
gezeigt und analysiert. Dazu zählen 
Unterschlagung, Mehrfachfinanzie
rung, Luftfinanzierung, Identitätsbe

trug, Dokumentenbetrug, Stoßbe
trug, Wertbetrug, Leistungsbetrug 
und Insolvenzbetrug.

§ 263 StGB beschränkt sich auf 
Handlungen, die strafrechtliche Fol
gen nach sich ziehen. Um die zivil
rechtliche Komponente im Hinblick 
auf Finanzdienstleister und einer 
möglichen Schädigung des Unter
nehmens mit aufzunehmen, hat der 
Gesetzgeber im § 25 h Abs. 1 Kredit
wesengesetz (KWG) den Begriff der 
betrügerischen Handlung durch 
„sonstige strafbare Handlungen“ er
setzt. Dies deckt ein weites Spektrum 
an Tatbeständen und Delikten ab, so 
zum Beispiel auch den Reputations
schaden. Nachfolgend wird auf die 

Definition der betrügerischen Hand
lung nach Scherp zurückgegriffen:

 „Betrügerische Handlungen zulas
ten des Instituts sind alle intern 
oder extern begangenen Straf
taten, Ordnungswidrigkeiten oder 
sonstigen vergleichbaren Verhal
tensweisen (unerlaubte und sit
tenwidrige Handlungen im Sinne 
des Zivilrechts; dolose Handlun
gen), die geeignet sind, einen 
 materiellen Schaden beim Institut 
herbeizuführen oder eine Scha
denersatzpflicht des Instituts ge
genüber Dritten auszulösen.“3)

Unterschlagung und  
Veräußerung

Bei der Unterschlagung § 246 
StGB, bei der eine „fremde bewegliche 
Sache sich oder einem Dritten rechts
widrig zueignet [wird]“ entsteht dem 
LeasingGeber unter Umständen ein 
erheblicher Schaden, sofern dieser den 
Verlust des Objektes bedeutet. § 246 
StGB vereinigt hierbei die  eigentliche 
Unterschlagung mit der Veräußerung 
des LeasingObjektes durch den Lea
singNehmer an einen Dritten. 

Aus der Sicht des LeasingGebers 
ist es allerdings von größter Bedeu
tung, ob der LeasingNehmer das 
LeasingObjekt für seine Zwecke un
terschlägt oder ob er das LeasingGut 
an einen Dritten veräußert, wodurch 
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1) Vgl. Fleming, Ration Analysis Uncovers Fraud; 
in: Internal Auditor, February 2011, S. 67 – 69; 
Michelman/Gorman/Trompeter, Accounting 
Fraud at CIT Computer Leasing Group, Inc. 
in: Issues in Accounting Education, vol. 26, 
No. 3, 2011 S. 569 – 591.

2) Vgl. Schröder, Entwicklungen eines Betrugs
präventionssystems im Leasingbereich. In: 
Nemet (Hrsg.) Risikomanagement für Lea
singgesellschaften, München 2010, S. 246.

3) Scherp, Fraud Management, Köln 2011, S. 17.
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sich zwei mögliche Tatbestände erge
ben.

Herausgabe des  
Leasing-Objektes

Im Falle der Unterschlagung kann 
die LeasingGesellschaft die Heraus
gabe des LeasingObjektes nach Ab
lauf des Vertrages oder nach erfolgter 
Kündigung verlangen. Die Leasing
Gesellschaft lässt sich gemäß ihrer 
Allgemeinen Gechäftsbedingungen 
(AGB) auch bei unkündbaren Verträ
gen das Recht einräumen, bei einer 
Vertragsverletzung oder bei besonde
ren Umständen eine außerordentliche 
Kündigung aus wichtigem Grund 
auszusprechen. Dazu zählen unter 
 anderem ein Zahlungsrückstand in 
Höhe von zwei LeasingRaten oder 
eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Leasing
Nehmers. 

Wurde im Zusammenhang mit 
der außerordentlichen Kündigung die 
Herausgabe des LeasingObjektes ver
langt, ist der LeasingNehmer ver
pflichtet, das LeasingGut fristgerecht 
zurückzugeben; in der Regel wird 
hierfür ein Zeitraum von zehn bis 14 
Tagen festgesetzt. Verweigert der Lea
singNehmer die Herausgabe des Lea
singObjektes oder lässt er die Frist 
verstreichen, handelt es sich um eine 
Unterschlagung. Kennzeichnend ist 
hierbei allerdings: Der LeasingNeh
mer besitzt die Sache, wonach infolge
dessen eine Strafanzeige bei der zu
ständigen Staatsanwaltschaft erfolgt 
sowie eine zivilrechtliche Klage auf 
Herausgabe der Sache gemäß § 985 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ein
geleitet wird.

Bei der Veräußerung des Leasing
Objektes verkauft der LeasingNeh
mer das LeasingObjekt an einen 
Dritten. Der Tatbestand der Unter
schlagung gemäß § 246 StGB ist somit 
ebenso erfüllt. Der Verkauf des Ob
jektes ist rechtswidrig, da der Leasing
Nehmer lediglich Besitzer, nicht aber 
Eigentümer der Sache ist. Er kann 
folglich keinem Dritten rechtswirk

sam Eigentum an der Sache verschaf
fen. Die Problematik für die Leasing
Gesellschaft entsteht, weil ein Dritter 
die Sache besitzt und dieser dem He
rausgabeanspruch der LeasingGe
sellschaft gemäß § 985 BGB unter 
Umständen einen gutgläubigen Er
werb (§§ 929, 933 BGB) entgegen
halten kann. Um das LeasingObjekt 
zu erhalten, muss die LeasingGesell
schaft dem Erwerber die Kenntnis  
der Eigentumsverhältnisse oder eine 
grobe Fahrlässigkeit beim Kauf der 
Sache nachweisen (§ 932 Abs. 2 BGB). 
Dies bedeutet, der Käufer muss zu
mindest begründete Zweifel an der 
Eigentümerstellung des Verkäufers 

gehabt haben. Indizien können ext
reme Preisnachlässe, bei Kraftfahr
zeugen die Zulassung auf die Leasing
Gesellschaft oder der fehlende Besitz 
der Zulassungsbescheinigung Teil II 
im Original, sein.4) Es muss differen
ziert werden, ob es sich um Leasing
Objekte ohne Dokumente oder um 
solche mit Dokumenten handelt.

Objekte ohne Dokumente

Objekte ohne Dokumente (Druck
maschinen, Fernseher, EDVAnlagen) 
machen es für einen Käufer unmög
lich zu erkennen, dass es sich bei dem 
Verkäufer, welcher im Besitz der Sache 
ist, nicht um den Eigentümer handelt. 
Zwar trägt eine Vielzahl von Objekten 

Seriennummern, jedoch existiert in 
Deutschland anders als zum Beispiel 
in Frankreich kein publizitätspflichti
ges Register für Sachanlagen bezie
hungsweise bewegliche Güter, das die 
Eigentümer oder Sicherungseigen
tümer enthält und anhand der Serien
nummer überprüft werden kann, ob 
es sich bei dem Verkäufer um den 
 Eigentümer handelt und ob die Sache 
frei von Lasten Dritter ist.5) 

In Deutschland hat die Serien
nummer bei Objekten bislang ledig
lich einen Identifikationscharakter, 
um zum Beispiel in einem Insolvenz
verfahren zweifelsfrei das Objekt dem 
Eigentümer zuordnen zu können. Be
sitzt das Objekt keine Dokumente 
und mangelt es darüber hinaus an 
einer Seriennummer (zum Beispiel 
bei Baugerüsten) hat die LeasingGe
sellschaft bereits in ihrer Legitimation 
als Eigentümer immense Schwierig
keiten. Dies führt zu einem hohen Ri
siko, ihr Aussonderungsrecht im Falle 
einer Insolvenz begründen zu kön
nen.

Objekte mit Dokumenten

Bei Objekten mit Dokumenten 
handelt es sich vorrangig um Pkw und 
Lkw. Erwirbt ein Inländer in Deutsch
land einen Neuwagen, so beinhaltet 
der Kauf die dazugehörigen Fahrzeug
papiere. Diese setzen sich aus der Zu
lassungsbescheinigung Teil II (vor
mals KfzBrief) und dem technischen 
Datenblatt, auch COCPapier (Certi
ficate of Conformity) zusammen.6) Bei 
Gebrauchtfahrzeugen muss zu den 
bereits aufgeführten Fahr zeugpapieren 
die Zulassungsbescheinigung Teil I 
(vormals KfzSchein), zugleich Ab
meldebescheinigung, exis tieren. Fehlt 
eines der Papiere beim Kauf eines 
Fahrzeuges, so kann dies bereits als 

4) Vgl. LG Tübingen, ECP GmbH ./. Anneliese 
Junger, 7 O 312/08, Tübingen 2009, S. 6.

5) Vgl. Krimphove, Das europäische Sachenrecht 
– Eine rechtsvergleichende Analyse nach der 
Komparativen Institutionenökonomik, Loh
mar 2006, S. 356 – 358.

6) Vgl. Straßenverkehrsamt: Zulassung eines Ge
brauchtwagens, abgerufen am 18. 8. 2015 
http://www.strassenverkehrsamt.de/artikel/
zulassungeinesgebrauchtwagens
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Indiz gelten, dass es sich beim Verkäu
fer nicht um den Eigentümer handelt. 
Darüber hinaus erhält der Käufer 
keine Straßenzulassung, sofern eines 
der Dokumente fehlt. 

Eine Ausnahme stellt bei Ge
brauchtfahrzeugen das COCPapier 
dar, welches zur Wiederzulassung von 
gebrauchten Fahrzeugen nicht benö
tigt wird. Problematisch gestaltet sich 
der Kauf von EUImportfahrzeugen, 
sogenannte Reimporte. Diese Fahr
zeuge gelangen lediglich mit dem 
COCPapier zum Verkauf, da der 
deutsche Hersteller nur für die Fahr
zeuge des deutschen Marktes ab Werk 
eine deutsche Zulassungsbescheini
gung Teil II erstellt. Der deutsche 
Händler kann sich mit dem COCPa
pier eines EUImportfahrzeuges auf 
dem für ihn zuständigen Landratsamt 
eine Zulassungsbescheinigung Teil II 
erstellen lassen. 

Darüber hinaus kann das COC
Papier direkt beim Hersteller gegen 
ein Entgelt und ohne Eigentums
nachweis nachbestellt werden. Inso
fern besteht die Möglichkeit, anhand 
einer Zweitausfertigung des COC
Papiers und Besorgung, Fälschung 
oder Ausstellung der entsprechenden 
zusätzlichen Dokumente, beispiels
weise einer Einkaufsrechnung, eine 
neue Zulassungsbescheinigung Teil I 
und Teil II ausgestellt zu bekommen 
und dann das Fahrzeug unter Vorlage 
aller  Dokumente zu veräußern. Eine 
weitere Möglichkeit für den Leasing
Nehmer ein Fahrzeug zu veräußern, 
bietet die Verlusterklärung der Zu

lassungsbescheinigung Teil II. Der 
Betrüger erhält das Dokument bei 
der Zulassungsstelle unter Vorlage 
der Zulassungsbescheinigung Teil I 
und seines Personalausweises mit 
Abgabe einer eidesstattlichen Versi
cherung.

Zusammenfassend lassen sich fol
gende Betrugsvorgehen bei der Veräu
ßerung von Fahrzeugen festhalten:

 Veräußerung ohne Zulassungsbe
scheinigung Teil II oder COCPa
pier,

 Veräußerung ohne Zulassungsbe
scheinigung Teil I und II, mit 
COCPapier,

 Veräußerung mit Zulassungs
bescheinigung Teil II in Zweitaus
fertigung und

 Veräußerung mit gefälschter Zu
lassungsbescheinigung Teil I und 
II.

Mehrfachfinanzierung

Bei der Mehrfachfinanzierung, 
auch Mehrfachübereignung genannt, 
wird ein Objekt mehrere Male über 
verschiedene LeasingGesellschaften 
oder Kreditinstitute geleast bezie
hungsweise finanziert.7) Diese Be
trugsform kann entweder in Zusam
menarbeit mit einem Lieferanten, 
welcher für ein und dasselbe Objekt 
verschiedene Rechnungen ausstellt 
und dieses offiziell beliebig oft liefert, 
oder im Zuge des SaleandLease
BackVerfahrens vollzogen werden.

Das klassische LeasingDreieck – 
LeasingGeber, LeasingNehmer und 
Lieferant – definiert den Lieferanten 
aus Sicht der LeasingGesellschaft als 
neutralen Vertragspartner, der keinen 
Anreiz hat, eine LeasingGesellschaft 
zu schädigen. Allerdings können auch 
Lieferanten im Zusammenwirken mit 
dem LeasingNehmer betrügerische 
Handlungen ermöglichen. Im Falle 
des SaleandLeaseBackVerfahrens 
sind LeasingNehmer und Lieferant 
identisch, was die Betrugsform der 
Mehrfachfinanzierung wesentlich er
leichtert. 

Da hohe Verbindlichkeiten aus 
einer Mehrfachfinanzierung resultie
ren, tritt diese Betrugsform häufig im 
Zusammenhang mit einem Schnee
ballsystem auf. Bekanntester Fall einer 
Mehrfachfinanzierung war der Fall 
des Bohrmaschinenherstellers Flow
tex. Die Mehrfachübereignung ist 
prädestiniert für Objekte ohne Doku
mente, da eine mehrfache Beschaf
fung von Zulassungsbescheinigungen 
Teil II bei der Zulassungsstelle auf
fallen würde beziehungsweise seit 
 einiger Zeit digitale Plattformen  
wie „Datacollect“8) oder „DSPortal“9) 
einen anonymen Datenaustausch von 
finanzierten Objekten ermöglichen. 

Kommt es zum Betrugsfall der 
Mehrfachfinanzierung, stehen unter 
Umständen viele LeasingGesellschaf
ten und Banken vor ein und demsel
ben Objekt, wobei sich jede Gesell
schaft als Eigentümer der Sache sieht. 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) ist ein gutgläubiger Erwerb 
nach § 932 BGB nicht bei einem Be
sitzkonstitut nach § 930 BGB mög
lich, sondern nur bei einer direkten 
Übergabe. Dies bedeutet, im Falle  
der mehrfachen Übereignung bezie
hungsweise Sicherungsübereignung 
wird lediglich die erste Gesellschaft 
auch Eigentümer der Sache. Hierfür 
sind die Daten der Kaufverträge zwi
schen dem Täter und den verschiede
nen Gesellschaften entscheidend.10)

Luftfinanzierung

Die Luftfinanzierung geht ebenso 
wie die Veräußerung an einen gut
gläubigen Dritten oder der Mehrfach
finanzierung, sofern man nicht der 
erste Erwerber ist, mit einem Schaden 
in voller Höhe für die Gesellschaft 
einher und zählt zu den schwersten 
betrügerischen Handlungen. Eine Pa
rallele zur Mehrfachfinanzierung ist 
dahingehend zu erkennen, dass für 
eine Luftfinanzierung eine Mitwir
kung des Lieferanten erforderlich 
ist.11) Dieser stellt Kaufverträge und 
Rechnungen über nicht existente Ob
jekte aus und liefert diese auf dem Pa
pier an den LeasingNehmer. 

7) Vgl. Glaser, Erfahrungsbericht einer Leasing
gesellschaft (Teil I) Die Gefährdungsanalyse 
gemäß 25 c KWG Literatur, In: Risiko Mana
ger, Heft Nr. 6 vom 15. 3. 2012, S. 10.

8) Vgl. Schau, Risiko: Mehrfachfinanzierung von 
Fahrzeugen und Maschinen – Schutzgemein
schaft gleicht Daten über Plattform ab. In: FLF 
Finanzierung Leasing Factoring, Heft 5/2013, 
S. 219.

9) Vgl. Mayer, Datenaustausch zur Betrugsprä
vention – Anforderungen und Lösungen. In: 
FLF Finanzierung Leasing Factoring, Heft 
5/2015, S. 223.

10) Vgl. Müssig, Wirtschaftsprivatrecht: Rechtli
che Grundlagen wirtschaftlichen Handelns, 
14. Aufl., Heidelberg u. a. 2014, S. 333 – 343.

11) Vgl. Glaser, Erfahrungsbericht einer Leasing
gesellschaft (Teil I) Die Gefährdungsanalyse 
gemäß 25c KWG Literatur, In: Risiko Manager, 
Heft Nr. 6 vom 15. 3. 2012, S. 10.
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Analog zur Mehrfachfinanzierung 
ist für die Luftfinanzierung ein Sale
andLeaseBackVerfahren möglich, 
in dem der Täter Einkaufsrechnungen 
manipuliert und vortäuscht, Eigentü
mer von nicht existenten Objekten 
geworden zu sein, um diese in einem 
nächsten Schritt im Zuge des Sale
andLeaseBack an eine LeasingGe
sellschaft zu veräußern.12)

Identitätsbetrug

Der Identitätsbetrug (auch Identi
tätstäuschung) beinhaltet die Angabe 
falscher Informationen des Leasing
Nehmers, um sich dadurch wirt
schaftliche Vorteile zu verschaffen. 
Unter Identitätsbetrug versteht man 

Formen von Identitätsfälschung, 
diebstahl sowie übertragung.13) Er 
tritt häufig durch sogenannte „Stroh
mannAktivitäten“ ein, wobei ein 
nicht realer LeasingNehmer als Ver
tragspartner dient. Bei einem Stroh
manngeschäft wird

 „das Rechtsverhältnis im Au
ßenverhältnis von jemandem 
(dem „Strohmann“) abgeschlos
sen …, der die Rechtsfolgen im 
Innen verhältnis an einen anderen 
(den „Hintermann“) weitergeben 
will“.14)

Dokumentenbetrug

Nicht nur der Betrug gemäß § 263 
StGB, sondern auch andere Straf
taten, wie beispielsweise die Urkun
denfälschung nach § 267 StGB oder 
die unrichtige Darstellung (Bilanzfäl
schung) nach § 331 HGB, können 
durch den Dokumentenbetrug erfüllt 
werden.

Diese Betrugsform mündet nicht 
zwangsläufig in einen materiellen 
Schaden, allerdings bilden die bereits 
erwähnten Delikte auch ohne Verur
sachung eines materiellen Schadens 
eine Straftat, was den Dokumenten
betrug nicht minder schwer macht. 
Durch die Zugehörigkeit der Ur
kundenfälschung zum Dokumenten
betrug tritt dieser häufig in Zusam
menhang mit der Luftfinanzierung 
auf.

Stoßbetrug

Grundsätzlich hat der Stoßbetrug 
seinen Ursprung mit dem Erwerb 
eines Firmenmantels, zum Beispiel 
einer GmbH, mit guter bis sehr guter 
Bonität, auf Basis der Bewertung eines 
RatingUnternehmens. Beim Stoß
betrug wird nach Erwerb eines Fir
menmantels mit guter Bonität die 
 Geschäftsleitung ausgetauscht. Unter 
dem guten Mantel werden dann zahl
reiche LeasingEngagements angefragt 

12) Vgl. von Westphalen u. a., Der Leasingvertrag, 
7. Aufl., Köln 2015, S. 874.

13) Vgl. Glaser, Erfahrungsbericht einer Leasing
gesellschaft (Teil I) Die Gefährdungsanalyse 
gemäß 25 c KWG Literatur, In: Risiko Mana
ger, HeftNr. 6 vom 15. 3. 2012, S. 10.

14) Bork, Allgemeiner Teil des BGB, 2. Aufl., Tü
bingen 2006, S. 303.
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und LeasingVerträge für fungible 
Güter abgeschlossen. 

Ein Gesellschafterwechsel bei
spielsweise bei einer GmbH und Neu
investitionen im Zuge von Leasing
Verträgen müssen nicht zwangsläufig 
einen Stoßbetrug bedeuten und bilden 
ebenso wenig eine betrügerische 
Handlung ab, weshalb für die Leasing
Gesellschaften bis zu dieser Stelle  
auch keine Auffälligkeiten zu erkennen 
sind. Neue Informationen werden  
zeitverzögert bei den Auskunfteien 
 abgebildet, was erschwerend hinzu 
kommt. Der eigentliche Betrug re
sultiert daraus, dass die anfänglich 
 bedienten LeasingRaten ab einem be
stimmten Zeitpunkt nicht mehr geleis
tet werden. In diesem Kontext spricht 
man von „auf einen Stoß“. Parallel 
werden die fungiblen Güter veräußert.

Der Abschluss zahlreicher Lea
singVerträge bringt ebenso zahlrei
che Verbindlichkeiten in Form von 
monatlichen LeasingRaten mit sich. 
Aus diesem Grund werden häufig be
reits bestehende Objekte über das 
SaleandLeaseBackVerfahren mit
tels neuer LeasingVerträge bei ande
ren Gesellschaften abgeschlossen. 
Dies dient zur Liquiditätsbeschaffung, 
um den LeasingVerbindlichkeiten 
nachzukommen und verkörpert 
somit ein Schneeballsystem. Die Li
quiditätsbeschaffung ist ein notwen
diges Mittel, da der Täter keine Auf
merksamkeit bei den Gesellschaften 
durch rückständige LeasingRaten er
regen darf. Folglich setzt sich der 
Stoßbetrug aus mehreren einzelnen 
Betrugsarten, zusammen, unter ande
rem der Veräußerung und der Mehr
fachfinanzierung.15)

Wertbetrug

Beim Wertbetrug handelt es sich 
um eine mit der Luftfinanzierung ver
wandte Betrugsform, allerdings exis
tiert das Objekt. Hierbei geht es um 
ein gebrauchtes Objekt, welches als 
neues oder zu einem überhöhten 
Marktwert zum Verkauf kommt. Dies 
setzt, wie bei der Luft finanzierung, ein 

Mitwirken des Lieferanten oder ein 
SaleandLeaseBackVerfahren vo
raus.16) Es muss sich dabei nicht 
zwangsläufig um ein wertloses Objekt 
handeln; es genügt, wenn man ein 
Fahrzeug mit deutlich weniger Kilo
metern als dem tatsächlichen Kilome
terstand verkauft oder man eine neun 
Jahre alte Maschine als drei Jahre alte 
Maschine ausgibt. Bei Insolvenz des 
LeasingNehmers, steht die Leasing
Gesellschaft vor einem Objekt, das 
einen deutlich geringeren Wert auf
weist als bislang angenommen.17)

Der Wertbetrug kann auch in der 
Form gestaltet werden, indem inner
halb der Branche ein hoher Rabatt auf 
den Neupreis des Objekts besteht, 
dieser aber nicht an die LeasingGe
sellschaft weitergegeben, sondern als 
separate Gutschrift an den Leasing
Nehmer ausgeschüttet wird. Die Pro
blematik taucht auf, wenn es um die 
Verwertung des Objektes im Zuge 
einer Insolvenz oder nach Kündigung 
aus wichtigem Grund geht: das Ob
jekt stellt für die LeasingGesellschaft 
einen höheren Wert im Vergleich zum 
tatsächlich erzielbaren Wert auf dem 
Sekundärmarkt dar.18) 

Ebenso liegt ein Wertbetrug vor, 
wenn sogenannte weiche Kosten in 
den Verkaufspreis inkludiert werden. 
Weiche Kosten sind zum Beispiel 
Schulungen des LeasingNehmers 

durch den Lieferanten. Für eine Lea
singGesellschaft ist, neben den Ab
sicherungen wie Bürgschaft oder 
 Garantie, die größte Sicherheit das 
LeasingObjekt und dessen Verwer
tung im Falle einer vorzeitigen Be
endigung des Vertragsverhältnisses. 
Weiche Kosten in Höhe  einiger Hun
dert Euro, können bereits einen Wert
betrug darstellen. 

Zusammenfassend lässt sich fest
halten: Der Wertbetrug geht oftmals 
mit zu hohen Anschaffungskosten im 
Verhältnis zum Marktwert des Objek
tes für eine LeasingGesellschaft ein
her. 

Leistungsbetrug

Der Leistungsbetrug stellt im Hin
blick auf die Veräußerung oder Mehr
fachübereignung ein weniger schwe
res Betrugsdelikt dar. Er beschreibt 
eine höhere oder nicht vertraglich 
vereinbarte Nutzung des LeasingOb
jektes, zum Beispiel bei Kilometer
LeasingVerträgen im FahrzeugLea
sing. Die LeasingRate sollte, sofern 
keine Sonderzahlung zu Beginn des 
LeasingVertrages vereinbart wurde, 
der monatlichen Abnutzung des Ob
jektes entsprechen, damit in Folge bei 
Vertragsende das Objekt dem zu er
zielenden Marktwert beziehungsweise 
dem kalkulierten Restwert entspricht. 

Weicht der tatsächliche Restwert vom 
kalkulierten Restwert des Objektes 
deutlich ab, verschlechtern sich da
durch die Nachvermarktungschancen 
des Objekts.19)

Der Täter möchte sich so einen 
wirtschaftlichen Vorteil durch eine 
günstigere LeasingRate verschaffen. 
Um am Ende der Vertragslaufzeit die 
mehr gefahrenen Kilometer nicht 
nachbezahlen zu müssen, geht der 
Leistungsbetrug häufig mit der Mani
pulation des Tachometers einher.20) Er 
tritt allerdings auch im klassischen 
Leasing auf, wobei dieser nicht von 
Anfang an vom LeasingNehmer ge
plant sein muss. Strukturelle Ände
rungen im Unternehmen, wie bei
spielsweise die Einführung einer 

15) Vgl. Glaser, Erfahrungsbericht einer Leasing
gesellschaft (Teil I) Die Gefährdungsanalyse 
gemäß 25c KWG Literatur, In: Risiko Manager, 
Heft Nr. 6 vom 15.3.2012, S.10.

16) Vgl. von Westphalen u. a., Der Leasingvertrag, 
7. Aufl., Köln 2015, S. 875.

17) Zu den Grundsätzen eines effektiven Restwert
managements vgl. Mehrgott, Strategische An
sätze des Restwertmanagements. In: Nemet 
(Hrsg.), Risikomanagement für LeasingGe
sellschaften, München 2010, S. 120 – 134.

18) Vgl. Fittler, Grundlagen der Steuerung von Bo
nitäts und Objektrisiken. Darstellung der auf
bau und ablauforganisatorischen Grundlagen. 
In: Nemet (Hrsg.), Risikomanagement für Lea
singgesellschaften, München 2010, S. 56 – 60.

19) Vgl. Schmid, Besonderheiten und Anforde
rungen an die Umsetzung eines Risiko
managementsystems bei mittelständischen 
Leasinggesellschaften am Beispiel der CHG
Meridian Deutsche Computer Leasing AG, 
Weingarten. In: Nemet (Hrsg.), Risikoma
nagement für LeasingGesellschaften, Mün
chen 2010, S. 313 – 314.

20) Vgl. Glaser, Erfahrungsbericht einer Leasing
gesellschaft (Teil I) Die Gefährdungsanalyse 
gemäß 25 c KWG Literatur, In: Risiko Mana
ger, Heft Nr. 6 vom 15. 3. 2012, S. 10.

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF6_254_259_Brög_Then Bergh_2.indd   258 23.10.2015   09:04:50



FLF 6/2015

259

zusätzlichen Schicht, können den 
Leistungsbetrug auslösen. Der Lea
singNehmer wäre in diesem Fall dazu 
verpflichtet, seine bei Vertragsab
schluss gemachten Nutzungsangaben 
zu korrigieren, was eine Anpassung 
der LeasingRate zur Konsequenz 
hätte. Unterlässt der LeasingNehmer 
die Benachrichtigung über die höhere 
Nutzung, handelt es sich um einen 
Leistungsbetrug. Nur bei einem insol
venten LeasingNehmer geht der Leis
tungsbetrug für eine LeasingGesell
schaft auch mit einem materiellen 
Schaden einher.

Insolvenzbetrug

Der Insolvenzbetrug tritt auf, 
wenn sich der LeasingNehmer in 
einer sehr angespannten wirtschaft
lichen Situation befindet. Ein soge
nannter Firmenbestatter kauft das 
vermeintlich zahlungsunfähige Un
ternehmen auf, der Sitz wird ins Aus
land verlegt und das Insolvenzver
fahren verschleppt. Über die Dauer 
der Insolvenzverschleppung werden 
die Anlagegüter veräußert, worunter 
sich auch die geleasten Anlagen be
finden.

Die Sitzverlegung ins Ausland er
leichert die Verschleppung des In
solvenzverfahrens sowie die Veräuße
rung von Vermögensgegenständen, 
wie unter anderem LeasingObjekte. 
Das LeasingUnternehmen kann sein 
Aussonderungsrecht nicht mehr gel
tend machen, wonach die Forderung 
letztlich in der Insolvenzmasse unter
geht.21) 

Folgen betrügerischer 
Handlungen

Um einen Betrug zu ermöglichen, 
müssen drei Voraussetzungen erfüllt 
sein: 

 es muss eine Gelegenheit zum Be
trug gegeben sein, 

 der LeasingNehmer und/oder 
Lieferant hat einen Anreiz zu be
trügen, und 

 ausreichende Kontrollen seitens 
der LeasingGesellschaft fehlen.22) 

Eine laufende Prüfung des Lea
singNehmers und des LeasingOb
jekts sind deshalb unerlässlich.23)

Jeder eingetretene Schadensfall 
mindert die Ertragskraft der Firma 
und führt gegebenenfalls zu einem 
Verlust der Reputation des Unterneh
mens. Da sich der Reputationsschaden 
schwer messen lässt, wird die Analyse 
auf den materiellen Schaden be
schränkt. Hat ein insolventer Leasing
Nehmer ein LeasingObjekt an einen 
Dritten veräußert, so entsteht der Lea
singGesellschaft bei einem Teilamor
tisationsvertrag folgender Schaden:

Es besteht eine Forderung der Lea
singGesellschaft gegenüber dem Lea
singNehmer in Höhe der  abgezinsten 
noch offenen LeasingRaten sowie des 
abgezinsten  Restwertes, welche eine 
Vorfälligkeitsentschädigung des Refi
nanzierers einschließt.24) Berücksich
tigt man die Befriedigung aus dem 
Regelinsolvenzverfahren in Höhe von 
3,6 Prozent der Forderung, 25) so ver
bleibt ein tatsächlicher Schaden in 
Höhe von 96,4 Prozent der ausstehen
den Forderung.

Angenommen, es läge ein Lea
singVertrag eines Pkw mit einem 
Einkaufspreis von 50 000 Euro ohne 
Sonderzahlung vor: Der Restwert 
wurde aufgrund der bisherigen 
Markt beobachtungen und der Aus
sagen des Kunden bezüglich der 
 Nutzung mit 48 Prozent der An
schaffungskosten berechnet; dies 
entspricht 24 000 Euro. Die Laufzeit 
des LeasingVertrages beträgt 36 Mo
nate. Annahmegemäß sei für diesen 
LeasingVertrag ein Deckungsbeitrag 
in  Höhe von 1 590 Euro kalkuliert 
worden. Das LeasingObjekt wurde 
nach Lieferung vom LeasingNehmer 
an einen Dritten veräußert. Der Lea
singNehmer bedient den Vertrag 
sechs Monate. 

Berücksichtigt man den Zah
lungsrückstand, die abgezinsten aus
bleibenden Raten und mögliche 

 Gerichtskosten, Verzugszinsen und 
Mahngebühren, so ergäbe sich ein 
Schaden von 47 150,00 Euro. Nach 
Abzug einer Befriedigung in Höhe 
von 3,6 Prozent der Forderung, somit 
1 697,40 Euro, aus dem Regelinsol
venzverfahren, verbleibt ein tatsäch
licher Schaden – ohne Berücksich
tigung des Arbeitsaufwandes zur 
Überwachung des Insolvenzverfah
rens durch einen Mitarbeiter – in 
Höhe von 45 452,60 Euro.

Tatsächlicher Schaden 

     Deckungsbeitrag      
= Anzahl neuverträge

Setzt man diesen Schaden in Höhe 
von 45 452,60 Euro ins Verhältnis zum 
erzielbaren positiven Deckungsbei
trag von 1 590 Euro, so errechnet sich 
eine Anzahl von 29 Neuverträgen, die 
unter den gleichen Bedingungen und 
unter dem identischen Deckungsbei
trag benötigt würden, um den Scha
den zu kompensieren, was wiederum 
einem Umsatz von 29 × 50 000 Euro 
= 1 450 000 Euro erfordert,

Kompensatorischer Umsatz = 

Anschaffungskosten × Anzahl der neuverträge

um den entstandenen Schaden 
auszugleichen – sofern die neu abge
schlossenen LeasingVerträge voll
kommen störungsfrei verlaufen. Der 
Einfachheit halber wurden angesichts 
des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus 
auf die Berücksichtigung von Zinsen 
verzichtet; eine Zinslast würde den 
tatsächlichen Schaden zusätzlich er
höhen. 

21) Vgl. Glaser, Erfahrungsbericht einer Leasing
gesellschaft (Teil I) Die Gefährdungsanalyse 
gemäß 25c KWG Literatur, In: Risiko Manager, 
Heft Nr. 6 vom 15. 3. 2012, S. 10.

22) Vgl. Morales/Gendron/GuéninParacini, The 
construction of the risky individual and vigi
lant organization: A genealogy of the fraud 
triangle, In: Accounting, Organizations and 
Society, vol. 39, 2014 S. 170.

23) Vgl. Riess, Die Notwendigkeit von Objekt
prüfungen bei LeasingGesellschaften, In:  
FLF  Finanzierung Leasing Factoring 4/2014, 
S. 145 – 147.

24) Vgl. von Westphalen u. a., Der Leasingvertrag, 
7. Aufl., Köln 2015, S. 660 – 665.

25) Vgl. Kranzusch, Die Quoten der Insolvenz
gläubiger in Regel und Insolvenzplanverfah
ren, Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 
2009, S. 36.

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF6_254_259_Brög_Then Bergh_2.indd   259 23.10.2015   09:04:51


